
	

	

	

ÖFFENTLICHE PLANDISKUSSION 

HOHELUFT-WEST 15 / EIMSBÜTTEL 38  

Neues Stadtquartier zwischen Unnastraße und Quickbornstraße 
3. Dezember 2019, 19:00 Uhr - Einsicht in Planungsunterlagen ab 18:30 Uhr 

Aula Gymnasium Hoheluft  
Christian-Förster-Straße 21, 20253 Hamburg  

BEBAUUNGSPLAN-ENTWURF MIT ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS UND 
DES LANDSCHAFTSPROGRAMMS 

 

	

	

 

 

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

   

 

 

	

	

	

Quelle:	Darstellung	Bezirksamt	Eimsbüttel	auf	Kartengrundlage:	Luftbild,		
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Zur Plandiskussion Hoheluft-West 15 / Eimsbüttel 38 

Aufgabe der öffentlichen Plandiskussion 
Die Öffentliche Plandiskussion ist ein Instrument der im § 3 des Baugesetzbuchs vorgeschriebe-
nen frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Sie steht am Anfang des Bebauungsplanverfahrens.  
Die Öffentliche Plandiskussion dient der Information über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, unterschiedliche Lösungsansätze und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung. 
Darüber hinaus gibt sie Betroffenen und an der Planung Interessierten Gelegenheit, zu den 
Entwürfen Stellung zu nehmen und eigene Vorstellungen vorzutragen. Veranstalter ist der 
Stadtplanungsausschuss der Bezirksversammlung Eimsbüttel.  
Die Öffentliche Plandiskussion wird protokolliert und vom Stadtplanungsausschuss und dem 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung ausgewertet.  
 

Ausgangssituation 
Das Plangebiet liegt in den Stadteilen Hoheluft-West und Eimsbüttel zwischen der Quickborn-
straße und der Unnastraße und umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 3,9 ha.  
Das Plangebiet wird heute hauptsächlich durch die Beiersdorf AG, die Essity GmbH (ehemals BSN 
medical Gmbh) und das „Meridian SPA und Fitness“ genutzt. Beiersdorf realisiert derzeit auf  
nahegelegenen Flächen an der Troplowitzstraße eine neue Konzernzentrale. Durch den Umzug 
der Konzernzentrale an den neuen Standort wird die Umnutzung und städtebauliche Neuordnung 
der Fläche ermöglicht. 
Das bestehende Planrecht (Baustufenplan Eimsbüttel und Hoheluft-West) setzt das Plangebiet  
überwiegend als Geschäftsgebiet mit einer fünfgeschossigen, geschlossenen Bebauung fest. Der 
Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet derzeit als „Gewerbliche Baufläche“, das Landschafts-
programm als „Milieu Gewerbe/Industrie und Hafen“ mit der Flächensignatur „Entwicklungsbe-
reich Naturhaushalt“ dar. 
 

Anlass und Ziele der Planung 
Mit dem Bebauungsplan und den entsprechenden Änderungen des Flächennutzungsplans und 
des Landschaftsprogramms sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umnut-
zung des heutigen Gewerbestandorts zu einem urbanen Wohn-und Stadtquartier geschaffen 
werden. Geplant sind der Neubau von etwa 900 Wohneinheiten mit ergänzenden Nutzungen 
sowie die Öffnung des Blockinnenbereiches durch neue Wegebeziehungen. Auf Basis der breit 
angelegten Bürgerbeteiligung „Stadtmacherei Eimsbüttel (www.stadtmacherei-eimsbuettel.de) 
sowie eines städtebaulich-freiraumplanerischen Gutachterverfahrens wurde ein städtebaulich-
freiraumplanerischer Entwurf erarbeitet, der die Grundlage des Bebauungsplan-Entwurfs bildet.  
 

Planinhalt 
Das Plangebiet soll als urbanes Gebiet festgesetzt werden, um die Entwicklung eines städti-
schen, nutzungsgemischten Quartiers zu ermöglichen. Mit der im urbanen Gebiet zulässigen 
Geschossflächenzahl von 3,0 wird eine der innerstädtischen Lage des Quartiers angemessene 
Verdichtung ermöglicht. 
Weitere Festsetzungen zu überbaubaren Grundstücksflächen, Freiflächen und Wegeverbindun-
gen werden auf der Grundlage des städtebaulich-freiraumplanerischen Entwurfs getroffen. Der 
Entwurf sieht derzeit insgesamt fünf geschlossene Baublöcke mit 7-8 Vollgeschossen sowie 
zwei zentrale Hochpunkte mit je 12 Vollgeschossen vor. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sichern 
die innere Erschließung sowie die öffentliche Nutzung der Wegeverbindungen. Im gleichen Zuge 
soll die Straßenverkehrsfläche der Unnastraße erweitert werden. 
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Quelle: claussen-seggelke stadtplaner, Kartengrundlage: ALKIS, Vervielfältigung  
mit Erlaubnis der FHH, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 

Städtebaulich-freiraumplanerischer Entwurf 

	
Quelle: Ergebnis des Gutachterverfahrens, ASTOC architects and planners /  
LAND Germany 2019



	

	

	

Wie geht es weiter? 

Auswertung der Plandiskussion 
Diese Beratung wird in einer der nächsten Sitzungen des Stadtplanungsausschusses stattfinden.  

Die Tagesordnung des Stadtplanungsausschusses ist unter www.hamburg.de/stadtplanung-
eimsbuettel einsehbar. 

 

Behördeninterne Abstimmung 
Auf der Grundlage dieser Auswertung wird ein Bebauungsplan-Entwurf mit Gesetzestext und 
Begründung erstellt. Der Entwurf wird mit allen Behörden und den Trägern öffentlicher Belange 
abgestimmt.  

 

Öffentliche Auslegung 

Danach wird der Bebauungsplan-Entwurf für die Dauer eines Monats im Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung des Bezirksamts Eimsbüttel öffentlich ausgelegt. Unterlagen dazu sind 
dann auch im unter www.hamburg.de/stadtplanung-eimsbuettel einsehbar.  

Die Auslegung wird rechtzeitig im Amtlichen Anzeiger sowie in der lokalen Presse angekündigt. 
Für die Dauer der Auslegung haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, den Planent-
wurf einzusehen und – falls gewünscht – sich erläutern zu lassen. Sie können ihre Stellungnah-
men zu Protokoll geben oder schriftlich einreichen. 

 

Behandlung der Stellungnahmen 

Alle Stellungnahmen werden geprüft und mit dem Stadtplanungsausschuss sowie den Fachbe-
hörden beraten und abgewogen. Führt die Berücksichtigung der Stellungnahmen zu wesentli-
chen Änderungen des Bebauungsplan-Entwurfs, kann eine erneute öffentliche Auslegung erfor-
derlich werden.  

Die Bezirksversammlung stimmt in Kenntnis der vorgebrachten Stellungnahmen dem Bebau-
ungsplan-Entwurf zu. 

 

Feststellung des Plans 

Der Bebauungsplan wird durch den Bezirksamtsleiter festgestellt und tritt nach Veröffentli-
chung in Kraft. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten eine schriftliche Mitteilung über die Fest-
stellung des Bebauungsplans und die Prüfung ihrer Stellungnahmen. 
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